
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 15.06.2021
Amt: Ordnungsamt Kurzzeichen SB: Herr

Wehlmann
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 26-2021

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Ortschaftsrat Raguhn 12.07.2021 7 7 0 0
Ortschaftsrat Jeßnitz
(Anhalt)

12.07.2021 6 6 0 0

Ortschaftsrat Altjeßnitz 06.07.2021 4 4 0 0
Ortschaftsrat Marke 12.07.2021 3 3 0 0
Ortschaftsrat Retzau 06.07.2021 4 4 0 0
Ortschaftsrat Schierau 08.07.2021 4 4 0 0
Ortschaftsrat Thurland 28.06.2021 4 4 0 0
Ortschaftsrat Tornau
vor der Heide

08.07.2021 3 3 0 0

Ausschuss Ordnung 07.09.2021 3 3 0 0
Haupt- und
Finanzausschuss

06.10.2021 6 6 0 0

Stadtrat 20.10.2021 0 0 0 0

GEGENSTAND: 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und
Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Raguhn-Jeßnitz
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben
(Feuerwehrgebührensatzung)      

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die Satzungsänderung  ist  erforderlich,  da
durch Rechtssprechnung  nunmehr  eine  Abrechnung  von  kostenpflichtigen
Feuerwehreinsätzen minutengenau  zu  erfolgen  hat.  Gleichzeit  wurden  die
Kostensätze neu kalkuliert und der Gebührentarif  (Anlage zur Satzung) entsprechend
geändert.                    

Gesetzliche
Grundlagen:

§§ 8 Abs. 1 S. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember
2020 (GVBl. LSA S. 712, 713)

§ 22 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. LSA S.
133)

§§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl.
LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur
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Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 17. Juni 2016
(GVBl. LSA S. 202)      

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
126100.43210000

(Einnahme)
3.000,00 Euro 3.000,00 Euro

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat der Stadt Raguhn-Jeßnitz beschließt die
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz,
Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Raguhn-Jeßnitz außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben
(Feuerwehrgebührensatzung).      

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen



 Detaillierte Darstellung des Sachverhaltes zu BV  26-2021

Begründung zur Abrechnung in Minuten:

Nach ständiger  Rechtsprechung  des  Verwaltungsgerichts  Magdeburg  (u.a.  VG  MD,
Urteil vom  16.07.2017,  7  A  192/16  MD  m.  w.  N.)  ist  die  Abrechnung  nach  vollen
Stunden in  einer  satzungsrechtlichen  Regelung  über  die  Bemessung  des
Kostenersatzes eines Feuerwehreinsatzes nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz aus Art.
3 Abs. 1 GG vereinbar.

Bislang war  eine  Abrechnung  nach  einer  kürzeren  Zeiteinheit,  zum  Beispiel  im
Viertelstundentakt, maximal  jedoch im Halbstundentakt,  zulässig (u.a.  OVG Lüneburg,
Urteil von 28.06.2012, 11 C 234/11).

Mit Urteil  vom 16.07.2020  (7  A  299/19)  hat  das  VG MD nun  entschieden,  dass  auch
die Viertelstundentaktung  unzulässig  ist.  Nach  Auffassung  des  Gerichts  ist  eine
satzungsrechtliche Regelung  über  die  Bemessung  des  Kostenersatzes  eines
Feuerwehreinsatzes nicht  mit  Art  3  Abs.  1  GG  vereinbar,  wenn  danach  für  jede
angefangene Viertelstunde  eine  volle  Viertelstunde  berechnet  bzw.  als  Mindestbetrag
die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben wird. Insoweit fehlt  es an einem sachlichen
Grund der  Gleichbehandlung  unterschiedlicher  Sachverhalte  sowie  der
Ungleichbehandlung wesentlich  gleicher  Sachverhalte,  weil  die  Abrechnung  der
Einsatzzeit nach  kürzeren  Zeitintervallen  möglich  und  nicht  mit  unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten verbunden ist.

Im Zusammenhang  mit  dieser  Satzungsänderung  wurde  die  Kalkulation  den
Erfordernissen des  KAG  LSA  angepasst  und  die  Kostensätze  neu  berechnet
(Beschluss-Nr. 25-2021).
                   


